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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Samstag, den 19 Juli 1800. Erstes Quartal. Den zo Meßidor Vlll.'

V 0 llzi eh u n g s- An sschuß.

Der Vollzichungsansschuß, in Erwägung, daß

uuter der Menge von Bittschriften, welche an die

Regierung einlangen, einige in unehrerbictigen Aus-
drücken abgefaßt sind, die nicht geduldet werden
dürfen;

In Erwägung, daß den Unterzeichnern einer Bitt-
schrift sehr oft die fehlerhafte Form, in welcher sie

abgefaßt ist, unbekannt seyn, und diese also bloß
den Urhebern oder Verfassern derselben, zur Last ge-

legt werden können;

beschließt:
r. Alle an die Regierung gestellten Bittchriften, die

nicht von dem Bittsteller selbst verfertigt sind,
sollen von, ersten August i8->o an, von dem,
der sie in seinem Namen verfaßt, unterzeichnet
werden, ansonsten dieselben nicht anzunehmen
seyen ; und so eine Untersuchung wegen dem oben-
erwähnten Falle statt habe, sollen allein die Un-
tcrzeichnelen als verantwortlich erklärt seyn.

». Der gegenwärtige Beschluß soll gedrukt, pudlizirt,
wo es nöthig ist öffentlich angeschlagen, und
in dem Tagblatt der Gesetze bekannt gemacht
werden.

Bern, den -5. Juli 1800.

Der Präsident deS Voll;. Ausschusses,

(Sign.) Savary.

Km Namen des Vollzichungsausschusscs,

Der Interims - General - Secretär.

(Sign.) Briatie.

Gesetzgebung.

Senat, s. Juli.
Fortsetzung.

(Beschluß von Nahns Meinung.)
Gegen däs unbarmherzige Hetzen der Kalber durch

Hunde, wodurch ihr Fleisch gewiß nicht gesund ge«

macht wird; gegen das Aufblasen des Schlachtviehs,
welches die Viehhändler und Schlächter zuweilen vor,
nehmen, um dem Vieh ein frisches Ansehen zu geben,
habe ich in der Resolution vergebens Verfügungen ge-
sucht. — Auch da, wo vom Fleischverkauf überhaupt
die Rede ist, vermisse ich, daß gar keine Polizcymaß-
nähme gegen den Verkauf des Fleisches von Geflügel,
keine Vorsorge beym Verkaufe theils des WildpreteS
und der Fische, da doch diese Thiere auch ihre Krank-
hcitcn haben, die ihr Fleisch ungesund machen können,
theils mancherley Mißbräuche beym Verkaufe vorgehen,
die einen nachtheiligen Einfluß auf die Gesundheit ha«
ben können. Wegen allen diesen gerügten Fehlern und
Mängeln der Resolution und ans den in dem Rapport
der Commißion angeführten Gründen verwerfe ich.

Vonflne findet in dem Beschluß unbestimmt, od
die Munizipalitäten Patcntbcwilligungen für den Fleisch«
verkauf vcrfagen können. Um dieser und anderer Man.
gel willen, verwirst er.

Bay wünscht, daß allgemeine Freyheit des Fleisch-
Verkaufs eingeführt werden könne — aber man muß
auch darauf Rücksicht nehmen, daß nicht zu gewissen
Zeiten das Fleisch mangle. Ob es bcssr sey Taxiere«
oder nicht, darüber ist er noch nicht ganz mit sich

einig ; bey ganz freyem Verkauf wäre es nicht nöthig.
Der Beschluß wird verwsrssen.
Der Beschluß wird verlesen, der den Vollz. Aus-
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